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sttzuncsvrntlur uNo srscHrüsse:

I BegrüßungundBeschlussföhigkeit
Bürgermeister Richord Hogl begrüßt, stellt die Beschlussföhigkeit fest und eröffnet die Sitzung des

Gemeinderots.

2 Genehmigung des Silzungsprolokolls vom vom 15.09.2022

Die Protokolle über die Sitzung des Gemeinderots vom I 5.O9.2022 werden unterfertigt

Gemöß $ 46 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung setzt der Vorsitzende den folgenden Punkt von

der Togesordnung ob:

3 Bericht der Ausschüsse

Dem Gemeinderot wurden die Protokolle des Prüfungsousschusses und der Sitzung des Finonz-

und Beroiungsousschusses zur Kenntnis gebrocht:

Prüfungsousschuss (27.09.2022) wurde velesen
Fi n o nz- u n d Be r ol un gso ussch u s s (28.0 9. 20 22) n o c hweislic h zu ge so n dl
Prüfungsausschuss (06. I 0.2022) w urde verlesen

4 Grundslücksongelegenheilen

o. Pohs Ronold - Antrog ouf Kquf eines Gemeindegrundstückes Porz.1288/9 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Dr. Mog. Ronold Pohs,2l00 Korneuburg ouf
Ankouf eines Gemeindegrundstückes Poz. Nr. 12BB/9 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im
Ausmoß von 665 m", vor.

Der Gemeinderql möge dem Ansuchen von Herrn Dr. Mog. Ronold Pqhs, 2100 Korneuburg ouf
Ankouf eines Gemeindegrundstückes Porz. Nr. 1288/? KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im
Ausmoß von 665 m2, zum Preis von € 7O,0O/m2, zuzüglich onteiliger Vermessungskosten, sowie
oller übrigen ous dem Kquf onfollenden Kosten, Gebühren und Steuern, mit dem Hinweis dos quf

diesem Grundslück Bouzwong bestehl, vorbeholllich der Widmung, stottgeben.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

b. Pohs Gerold - Antrog ouf Kouf eines Gemeindegrundslückes Porz.1288/ l0 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Dr. Gerold Pohs, l0B0 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundstückes Poz. Nr. l2BBl10 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von
665 m', vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen von Herrn Dr. Gerqld Pqhs, 1080 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundstückes Pqrz. Nr. 1288/10 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von
665 m2, zum Preis von € 70,O0/m", zuzüglich onleiliger Vermessungskosten, sowie oller übrigen
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ous dem Kouf onfollenden Koslen, Gebühren und Sleuern, mit dem Hinweis dos ouf diesem
Grundstück Bouzwong besleht, vorbeholtlich der Widmung, slottgeben.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen

c. Wiehort Michoel - Antrog ouf Kouf eines Gemeindegrundslückes Porz. 1288/3 KG

Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Michoel Wiehort, 2020 Aspersdorf ouf Ankouf
eines Gemeindegrundstückes Poz. Nr. 12BB/3 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß
von Z3B m2. vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen von Herrn Michoel Wiehort, 2020 Aspersdort ouf Ankouf
eines Gemeindegrundsfückes Porz Nr. 1288/3 KG Wullersdort (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß

von 738 m2, z.tm Preis yon € 70,00/m', zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller
übrigen ous dem Kouf onfollenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mit dem Hinweis dos ouf
diesem Grundslück Bouzwong besfehf, vobeholllich der Widmu ng, sfoffgeben.

1 Dieser Antrog wird einstimmig ongenommen.

d. Binder Stefqn - Antrog ouf Kouf eines Gemeindegrundstückes Psrz.1288/2 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Stefon Binder, 1220 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundstückes Poz. Nr. l2BBl2 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von
930 m', vor.

Der Gemeinderol möge dern Ansuchen von Henn Sfefon Binder, 1220 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundslückes Porz Nr. 1288/2 KG Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von
930 mr, zum Preis von € 70,00/m'z, zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller Übrigen
ous dem Kauf onfotlenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mit dem Hinweis dos ouf diesem
G r u n d sl ü c k Bo u zw o n g b esfehf, v orb e h olllic h d e r W i d mun g, sfoflgebe n.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen,

e. Holzer Richord und Mourer Lisq Moriq - Anlrog ouf Kquf eines Gemeindegrundslückes
Porz. 1289 /3 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Richord Holzer und Frou Liso Morio Mourer,2020
Hollobrunn ouf Ankouf eines Gemeindegrundstückes Parz. Nr. 1289/3 KG Wullersdorf
(Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von ZO0 m2. vor.

Der Gemeinderol möge dern Ansuchen von Herrn Richord Holzer und Frou Lisa Moria Mourer,

2020 Hollobrunn aul Ankouf eines Gemeindegrundsfückes Porz Nr. 1289/3 KG Wullersdort

(Gmoosbachsiedtung) im Ausmoß von 700 m", atm Preis von € 70,00/m", zuzüglich onleiliger
Vennessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kouf anfollenden Kosfen, Gebühren vnd

Sfeuern, mil dem Hinweis dos ouf diesem Grundsfück Bouzwong besfehf, vorbeholtlich der

Widmung, sfoffgeben.

Dieser Anlrog whd einstimmig ongenommen.

Anmerkung: GR Adolf Zohlbrechl verlösst vor Abstimmung des TOPs 4f die Silzung, sodoss noch

l7 Mondotore onwesend sind.
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f. Zohlbrecht Slefon und Hofmonn Chrisloph - Anlrog ouf Kouf eines

Gemeindegrundstückes Pqrz. 1288/1 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Stefon Zohlbrecht und Herrn Christoph
Hofmonn, 2042 Kollodorf ouf Ankouf eines Gemeindegrundstückes Poz. Nr. l2BB/1 KG

Wullersdorf (Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von 959 m2, vor.

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Henn Sfefon Zohlbrech| und Henn Chrisloph
Hofmonn, 2042 Kolladorf ouf Ankouf ernes Gemeindegrundsfückes Porz Nr. 1288/I KG
Wullersdort (Gmoosbochsiedlung) im Ausmaß von 959 m2, zum Preis von € 70,00/m", zuzüglich
onleiliger Vermessungskosfen, sowie aller übrigen ous dem Kouf onfollenden Kosfen, Gebühren
und Sfeuern, mil dem Hinweis dos ouf diesem Grundsfück Bovzwong besfehf, vorbehalllich der
Widmung, sfolfgeben.

Dieser Anlrag wird einslimmig angenornrnen.

Anmerkung: GR Adolf Zohlbrecht behitt wieder die Sitzung, sodqss wieder '18 Mondolqre
onwesend sind.

g. Egert Florion und Boigner Bionco - Antrog ouf Kquf eines Gemeindegrundslückes Porz.

12891'l KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Florion Egert und Frou Bionco Boigner, 2042
Kollodorf ouf Ankouf eines Gemeindegrundstückes Poz. Nr. l2B9/1 KG Wullersdorf
(Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von 9Bl m2. vor.

Der Gemeinderot möge dem Ansuchen von Herrn Florion Eger| und Frou Bionca Boigner, 2042
Kolladort duf Ankouf eines Gemeindegrundsfückes Porz Nr. 1289/l KG Wullersdort
(Gmoosbochsiedlung) im Ausmoß von 987 m", zum Preis von € 70,00/m', zuzüglich onleiliger
Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kouf onfollenden Kosfen, Gebühren und
Sfeuern, mil dem Hinweis dos ouf diesem Grundsiück Bouzwong besfehf, vorbeholtlich der
Widmung, sfoffgeben.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongeno/nrnen.

h. Weninger Fronz - Anlrog ouf Verlöngerung der Bouzwongpflicht

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Fronz Weninger, 2020 Hollobrunn ouf
Verlöngerung der Bouzwongpflicht für dos Grundstück Porz. 1287125 in der KG Wullersdorf
(Gmoosbochsiedlung) vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen yon Herrn Fronz Weninger, 2020 Hollobrunn ouf
Verlöngerung der Bouzwongpflichl für weilere zwei Johre (somif rnuss der Eoubeginn bis

18.12.2024 ongezeig| werden) für dos Grundslück Porz 1287/25 in der KG Wullersdort

(G moosbochsiedlun g) zu sli m me n.

Dieser Anlrog wr'rd einsfimmig ongenornrnen.
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i. Biroczki Morio und Hofbouer Cloudiq - Antrog ouf Verlöngerung der Bouzwongpllicht

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Morio Biroczki und Frou Cloudio Hofbouer, I I l0
Wien ouf Verlöngerung der Bouzwongpflicht für dos Grundstück I 130/7 in der KG Wullersdorf vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen von Herrn Morio Biroczki und Frou Cloudio Hofbauer,

lll0 Wien ouf Verlöngerung der Bouzvrongpllicht für weilere zwei Johre (somif muss der
Boubeginn bis 30.10.2024 ongezeigl werden) für dos Grundslück Porz Il30/7 in der KG

Wullersdort zuslimmen.

Der Antrog wird einslimmig ongenommen.

j. Pimberger Morlin - Löschung des Wiederkqufsrechls Porz. 1130/3 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Mortin Pimberger. 2041 Wullersdorf ouf
Löschung des Wiederkoufrechtes für dos Grundstück Poz. Nr. I 130/3, EZ 906 KG Wullersdorf, vor.

Der Gemeinderol möge dern Ansuchen von Herrn Mofin Pimberger, 2041 Wullersdort auf
Löschung des Wiederkaufrechtes für dos Grundslück Porz Nr, l130/3, EZ 906 KG Wullersdotf,
sfoffgeben.

Der Anlrog wird ernsfimmig ongenommen.

k. Zoussinger Korl- Kündigung Pochl Pqrz. 545 KG Kollodorf (Bodenschulzonloge)

Dem Gemeinderot liegt die Kündigung von Herrn Korl Zoussinger, 2041 Wullersdorf der
Pochtflöche Poz. 545 KG Kollodorf (Bodenschutzonloge) im Ausmoß von O,2046 ho (neue Poz.
Nr. I l83), rückwirkend per 31 .12.2021 vor.

Der Gemeindero| möge die Kündigung von Herrn Korl Zoussinger, 2041 Wullersdort der
Pochlflöche Porz. 545 KG Kollodort (Bodenschulzonloge) im Ausmoß von 0,2046 ho (neue Porz
Nr. Il83), rückwirkend per 31.12.2021 zur Kennlnis nehmen.

Der Antrog wird zur Kennlnis genommen.

l. Erhort Willibold - Ansuchen Pochtübernohme und Kouf Porz. I 'l /4 KG Morio Roggendorf

Dem Gemeinderol liegt dos Ansuchen von Herrn Willibold Erhort, I I l0 Wien ouf
Pochtübernohme der Porz. 11l4KG Morio Roggendorf noch Frou Anno Erhort (Verlossenschoft)
im Ausmoß von 6Bm'vor. Gleichzeitig stellt er ein Koufonsuchen für die Poz. 1l/4 KG Morio
Roggendorf .

Der Gemernderol möge der Pochlübernohme der Porz II /4 KG Morio Roggendorf noch Frou

Anna Erhort (Verlossenschoft) im Ausmoß von 68m", zuslimmen, dem Koufonsuchen für die Porz
lI /4 KG Mario Roggendorf nichl zuslimmen.

Der Anlrog wird einslimmig ongenommen

m. Hoger Anno - Ansuchen Pochl Porz. 387 /5 KG Oberstinkenbrunn

Dem Gemeinderot liegt dos Ansuchen von Frou Anno Hoger,2023 Oberstinkenbrunn ouf Pocht
einer Teilflöche der Paz. 387 /5 KG Oberstinkenbrunn (Ortsroum) im Ausmoß von etwo 152m' vor.
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)

Der Gemeinderof möge dem Pochfonsuchen einer Teilflöche der Porz. 387/5 KG

Obersfinke nbrvnn im Ausmoß von 152m2 per 01.01.2023, zuslimmen.

Dieser Anhog wird einslimmig ongenotnrnen.

5 GAV Gmoosboch - Beschluss der Solzungsönderung

Aufgrund der in der Gemeinderotssitzung om 30.06.2022 unter TOP 6h beschlossenen

Vereinborung mit der Asfinog betreffend die Einleitung der Schmutzwösser der S3-Roststötte ist

nun die Anderung der Sotzung des GAV Gmoosboches erforderlich. Die Sotzungsönderung
wurde vorob mil der zustöndigen Abteilung des Londes NÖ im Detoil obgeklört.

SATZUNG

sr
Nome und Sitz des Gemeindevetbondes

Der Gemeindeverbond führt den Nomen

,, Gemeindeobwosserverbond Gmoosboch"

und hot seinen Sitz in Wullersdorf.

s2
Beteiligte Gemeinden

Dem Gemeindeverbond gehören folgende Gemeinden on:

Morklgemeinde Grobern
Morktgemeinde Gunlersdorf
Morktgemeinde N o ppersdorf - Ko m mersdorf
Morktgemeinde Wullersdorf

s3
Aufgoben des Gemeindeverbondes

(1) Aus dem eigenen Wirkungsbereich der verbondsongehörigen Gemeinden obliegt
dem Gemeindeverbond die Ableitung, Reinigung und Beseitigung der ous den
Ortsnetzen onfollenden Abwösser durch die Errichtung, den Betrieb und die Erholtung von
Tronsporikonölen sowie einer zentrolen Klöronloge.

(2) Zu den Anlogen des Gemeindeverbondes gehören:

l. Klöronloge in der KG Schöngrobern (MG Grobern)

2. Tronsportleitungen sind nur jene, in denen Abwösser ous Ortschoften der
Morktgemeinden Grobern, Guntersdorf, Noppersdorf-Kommersdorf und Wullersdorf
gemeinsom obgeleitet werden, und sind

- Verbindungsleitungen von Ortsrond zu Ortsrond (Grenze des Boulondes
It. gültigem Flöchenwidmungsplon)
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Regenentlostungen sowie dozugehörige Nebenbouwerke sind Bestondteile des
Ortsnetzes.
Ortsnetzleitungen bleiben beim jeweiligen Ortsnetz.

Zu den Tronsportleitungen gehören die Verbindungsleitungen von

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10.
2.11.
2.12.

Klöronloge - Auslouf Göllersboch (Grobern)
Hetzmonnsdorf - Klöronloge (Wullersdorf - Grobern)
Windpossing - Grund (Grobern - Wullersdorf)
Grund - Hetzmonnsdorf (Wullersdorf)
Obersteinobrunn - Windpossing (Grobern)
Großnondorf - Obersteinobrunn (Guntersdorf - Grobern)
Wullersdorf - Hetzmonnsdorf (Wullersdorf)
Kollodorf - Wullersdorf (Wullersdorf)
Guntersdorf - Kollodorf (Guntersdorf - Wullersdorf)
Noppersdorf - O berstinken brun n ( No pperdf .-Ko m mersdf . - Wullersdorf )

Oberstinkenbrunn - Morio Roggendorf (Wullersdorf)
Morio Roggendorf - Hetzmonnsdorf (Wullersdorf)

(3) Aus den Gemeinden Wullersdorf, Grobern. Guntersdorf und Noppersdorf-Kom-
mersdorf werden sömtliche Abwösser in die Verbondsonloge eingeleitet.

( ) Die Errichtung, der Betrieb und die Erholtung der einzelnen Ortsnetze. einschließlich der
Gebührenbemessung und deren Erhebung. verbleiben im Wirkungsbereich der einzelnen
verbondsongehörigen Gemeinden.
lst es jedoch infolge von Durchleitungen der Abwösser einer onderen verbonds-
ongehörigen Gemeinde erforderlich, Anlogeteile des Ortsnetzes vergrößert ouszu-
führen - insbesondere Dimensionsvergrößerungen des Ortssommlers und Volums-
erweiterungen der örtlichen Regenwosserentlostungen - ist der hiedurch be-
dingte Mehroufwond zunöchst vom Gemeindeobwosserverbond zu bestreiten und
der hiemit verbundene nicht gedeckte Aufwond ouf die verbondsongehörigen Ge-
meinden in sinngemößer Anwendung des $ 10 Abs. 3 lit. b oufzuteilen.

s4
Orgone

Orgone des Gemeindeverbondes ($ 7 Abs. I NÖ Gemeindeverbondsgesetz) sind:

die Verbondsversommlung
der Verbondsvorstond, und
der Verbondsobmonn

s5
Verbondsversommlung

(l ) Die Verbondsversommlung ist die Versommlung der Vertreter der verbonds-
ongehörigen Gemeinden.

(2) Die Vertretung in der Verbondsversommlung richtet.sich noch $ B Abs. I und 2 NÖ
Gemeindeverbondsgesetz und $ 2Z Abs. I und 2 NO Gemeindeordnung 1973.

(3) Zu einem gültigen Beschluß der Verbondsversommlung ist die Anwesenheit der Vertreter
von mindeslens zwei Drittel der verbondsongehörigen Gemeinden und die einfoche
Mehrheit bei Beschlüssen gem. Abs. 4 Z. 1 jedoch die Mehrheit von dreiViertel der
obgegebenen Stimmen erforderlich.

(4) Der Verbondsversommlung obliegen:
Erstellt: Freigegeben: Dotum: Version: Ziffer: Seite:
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l. Beschlußfossung..über Sotzungsönderungen (S 5 NÖ Gemeindeverbondsgesetz).
ousgenommen Anderungen des Aufgobenbereiches des Gemeindeverbondes
($ 3) sowie des Kostenersotzes (S l0).

2. Beschlußfossung über den Beitritt und dos Ausscheiden von Gemeinden (S 20 NÖ

Gemeindeverbondsgesetz) sowie über die Auflösung des Gemeindeverbondes
(S 2l NÖ Gemeindeverbondsgesetz).

3. Bestellung und Abberufung des Verbondsobmonnes, des Obmonnstellvertreters
und der übrigen Mitglieder des Verbondsvorstondes durch Beschluß.

4. Beschlußfossung über den Voronschlog, den Nochtrogsvoronschlog, dos
Voronschlogsprovisorium, den Rechnungsobschluß und den Dienstpostenplon.

5. Beschlußfossung über die Aufwondsentschödigung (S l3 Abs. t NÖ Ge-
meindeverbondsgesetz) .

6. Bestellung von Ausschüssen und Hilfsorgonen gemöß $ Z Abs.2 NO
Gemeindeverbo ndsgesetz.

s6
Verbondsvorslond

(l ) Der Verbondsvorstond besteht ous dem Verbondsobmonn ols Vorsitzenden, dem
Verbondsobmonnstellvertreter und sechzehn weiteren Mitgliedern.
Sömtliche Mitglieder des Verbondsvorstondes müssen Mitglieder des Gemeinderofes
einer verbondsongehörigen Gemeinde sein.
Die Morktgemeinde Grobern ist berechtigt, dreiweitere Mitglieder. die Morktgemeinde
Wullersdorf ist berechtigt, sieben weitere Mitglieder, die Morktgemeinde Guntersdorf ist

berechtigt drei Mitglieder und die Morktgemeinde Noppersdorf-Kommersdorf ist

berechtigt drei Mitglieder der Verbondsversommlung zur Bestellung vorzuschlogen.
(2) Die Funktionsperiode des Verbondsvorstondes beginnt mit der Bestellung seiner

Mitglieder und endet mit der Beslellung des neuen Verbondsvorstondes, die spötestens
innerholb von sechs Monoten noch jeder ollgemeinen Gemeinderotswohl vozunehmen
ist.

(3) Dem Verbondsvorstond obliegen:

I . Vorberotung und Antrogstellung der zum Wirkungskreis der Verbonds-
versommlung gehörenden Angelegenheiten.

2. Erlossung von Verordnungen.
3. Entscheidung im lnstonzenzug und Ausübung der oberbehördlichen Befugnisse.
4. Entscheidung in ollen Angelegenheiten. die einer Genehmigung durch die

Aufsichtsbehörde bedürfen.
5. Aufnohme stöndiger Bediensteter des Gemeindeverbondes sowie die Auflösung

des Dienstverhöltnisses solcher Bediensteter.
6. Abschluß von Vertrögen und Rechtsgeschöften, durch die sich der

Gemeindeverbond zu Leistungen verpflichtet, die im Einzelfoll höher ols € 3.650,00
sind.

7. Beschlußfossung über Antröge gemöß $ l7 Abs. 4 NÖ Gemeindeverbondsgesetz.
B. Durchführung der Abwicklung im Folle der Auflösung gemöß $ 2l Abs. I NÖ

Gemeindeverbo ndsgesetz.
Zu einem gültigen Beschluß des Verbondsvorstondes ist die Anwesenheit von
zwei Drittel der Mitglieder und die einfoche Mehrheit der obgegebenen Stimmen
erforderlich.

s7
Verbondsobmonn
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(l ) Der Verbondsobmonn und sein Stellvertreter sind ous dem Kreis der verbonds-
ongehörigen Gemeinden in der Verbondsversommlung zu bestellen.

(2) Dem Verbondsobmonn obliegen:
l. Die Besorgung oller Aufgoben des Gemeindeverbondes. die nicht gemöß $ 5

Abs. 4 der Verbondsversommlung oder gemöß $ 6 Abs.3 dem Verbondsvorstond
obliegen, und

2. der Abschluß von Vertrögen und Rechtsgeschöften, durch die sich der
Gemeindeverbond zu einer Leistung verpflichtet, die im Einzelfoll nicht höher ols €
3.650,00 ist.

3. Der Verbondsobmonn ist Vorsitzender der Verbondsversommlung.
4. Der Verbondsobmonn ist im Folle seiner Verhinderung durch den Ob-

monnstellvertreter zu vertreten. lst ouch dieser verhindert, wird der
Verbondsobmonn durch dos von ihm bestimmte oder mongels solcher
Bestimmung durch dos vom Verbondsvorstond berufene Mitglied des
Verbondsvorstondes verlreien. Für diesen Foll wird der Verbondsvorstond von
seinem on Johren öltesten Mitglied einberufen.

s8
Geschöttsführung

(l) Die Geschöfte des Gemeindeverbondes werden durch dos Amt des Gemeinde-
verbondes besorgt. Es besteht ous dem Verbondsobmonn ols Vorstond, dem
Geschöftsführer des Gemeindeverbondes und weiteren Bediensteten.

(2) Dos Amt isi ein Hilfsorgon des Gemeindeverbondes. Die nöheren Vorschriften Über die
innere Orgonisotion hot der Verbondsobmonn zu treffen.

se
Prüfungsousschuß

(l ) Zur Überwochung der gesomten Geborung des Gemeindeverbondes, ob diese
wirtschoftlich. zweckmößig und sporsom gefÜhrt wird, ob sie den Gesetzen
und sonstigen Vorschriften entspricht und richtig geführt wird. ist ein Prüfüngsousschuß zu

bestellen.
(2) Der Prüfungsousschuß besteht ous je einem Vertreter der verbondsonge-

hörigen Gemeinden. Mitglieder des Verbondsvorstondes dürfen nicht gleich-
zeitig zu Mitgliedern des Prüfungsousschusses bestellt werden.

(3) Die Überprüfung ist mindestens einmoljöhrlich vozunehmen. Dos Ergebnis
ist in einem schriftlichen Bericht der Verbondsversommlung onlößlich der Be-
schlußfossung über den Rechnungsobschluß vozulegen.

sl0
Kostenersölze

(1) Zur Deckung des Aufwondes des Gemeindeverbondes sind zunöchst die Einnohmen
heronzuziehen, die ihm ous der Besorgung seiner Aufgoben zufließen. Der durch diese
Einnohmen nicht gedeckte Aufwond ist noch Moßgobe der folgenden Bestimmungen
von den verbondsongehörigen Gemeinden zu ersetzen.

(2) Die Höhe des nicht gedeckten Aufwondes ist ouf Grund des Rechnungsobschlusses zu

ermitteln. Der Rechnungsobschluss ist so zeitgerecht zu erstellen, doss er bis spötestens
30. April des dem Rechnungsjohr folgenden Johres der Aufsichtsbehörde vorgelegt
werden konn.
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t3) Die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwondes ouf die Enichtung der Verbondsonlogen
(einschließlich der Dorlehenstilgung) erfolgt geirennt für die Klöronloge und die
Tronsportkonöle:

o) die Kostenonteile für die Errichlung der Klöronloge, errechnet ouf der
Grundloge der Einwohnergleichwerte, bereinigt um die Einwohnergleichwerte lt.

$ 10 Abs. 7, betrogen für die beteiligten Gemeinden wie folgt:

Grobern.... .........3.070 EW

Guntersdorf .......2.760 EW

Wullersdorf ........5.910 EW

Noppersdorf - Kommersdorf.. 2.500 EW

21,567o
19,387o
41,50%
17,567o

t4.240 EW 100,00%

b) Die Kostenonteile für die Errichtung der Tronsportkonöle, einschließlich
der Pumpwerke. errechnet ouf der Grundloge eines Mittelwertes ous
Einwohnergleichwerten der Verbondsgemeinden betrogen für die beteiligten
Gemeinden wie folgt:

Grobern.... ......22,67%
Gunlersdorf ....17,75%
Wuffersdorf .....44,45%
Noppersdorf-Kqmmersdorf........... .....15,137o

t00,00%

(4) Die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwondes für den Betrieb und die Erholtung der
Verbondsonlogen erfolgt getrennt für die Klöronloge, die Tronsport-konöle und die
Pumpwerke.
Die Kostenonteile für den Betrieb und die Erholtung der Klöronloge errechnen sich noch
den jöhrlich eingeleiteten Schmutzfrochten der verbondsongehörigen Gemeinden.
Die Kostenonteile für den Betrieb und die Erholtung der Tronsportleitungen er-rechnen
sich noch den in Abs.3lit b festgesetzten Anteilsprozenten.
Die Kostenonteile für den Betrieb und die Erholtung der Pumpwerke errechnen sich noch
den Abwossermengen, welche von den verbondsongehörigen Gemeinden in die
einzelnen Pumpwerke eingeleitet werden.

(5) Der Verwoltungsoufwond und der Personoloufwond wird noch Moßgobe der im Abs. 3
lii. o festgesetzten Anteilsprozente oufgeteilt.

(6) Die Anteilsprozente sind bei wesentlichen Anderungen der Grundlogen, jeden-folls ober
jedes dritte Johr, ouf ihre Richtigkeit zu überprüfen und erforderlichenfolls zu öndern.

(7) Auf Grundloge der mit Gemeinderotsbeschluss vom 27.06.2022 obgeschlossenen
Vereinborung der ASFINAG mit der Morktgemeinde Grobern und die dorous
resultierende Zohlung der Einmündungsobgobe von der ASFINAG über die
Morktgemeinde Grobern on den Gemeindeobwosserverbond Gmoosboch in der Höhe
von € 630.824,40 zuzüglich l0% MWSI, ist der Anteil der diesbezüglichen Einbringungslost
in der Höhe von 573 Einwohnergleichwerten in den Koslenonteilen der Gemeinde
Grobern gemöß S 10 Abs.3lit.o und deren Anderungen in den künftigen
Anpossungsverfohren noch $ l0 Abs. 6 nicht zu berücksichtigen.

(B) Die verbondsongehörigen Gemeinden hoben den durch eigene Einnohmen des
Gemeindeverbondes und durch die geleisteten Vorouszohlungen ($ I l) nicht
gedeckten Aufwond binnen ocht Wochen noch Beschlußfossung über den
Rechnungsobschluß zu ersetzen.
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(9) Kommt eine verbondsongehörige Gemeinde ihren Verpflichtungen gem. Abs. Z nicht
noch, ist sie vom Gemeindeverbond unter Setzung einer Nochfrist, die vier Wochen nicht
übersteigen dorf, oufzufordern, die Leistung zu erbringen.
Noch Ablouf dieser Frist hot der Verbondsvorstond bei der Aufsichtsbehörde zu

beontrogen. doss für den Foll der Nichtleistung der in Vezug gerotenen verbonds-
ongehörigen Gemeinde mit Bescheid oufgetrogen wird, die Leistung binnen einer
gemöß $ 1/ Abs. 4 NÖ Gemeindeverbondsgesetz festzusetzenden Frist zu erbringen.

s ll
[qufende Vorouszqhlungen

(l) Die verbondsongehörigen Gemeinden hoben für dos nöchstfolgende Kolenderviertel
Vorouszohlungen zu leisten. Die Vorouszohlungen sind in vier gleichen Roten, jeweils bis

spötestens Ende Februor, Moi, August und November zur Zohlung föllig.
(2) Der Ermittlung der Höhe des im Wege der Vorouszohlungen gemöß Abs. I von ollen

verbondsongehörigen Gemeinden zu leistenden Betroges ist der Voronschlog des
Gemeindeverbondes, der bis löngstens 10. November des seiner Geltung vorousgehenden
Johres von der Verbondsversommlung zu beschließen ist. zugrundezulegen. Dieser Betrog ist

ouf die einzelnen verbondsongehörigen Gemeinden in sinngemößer Anwendung des $ 10

Abs.3 bis 5 oufzuteilen.
(3) Kommt eine verbondsongehörige Gemeinde ihrer Verpflichtung gemöß Abs. I

nicht noch, sind die Bestimmungen des $ I O Abs. B sinngemöß onzuwenden.

$12
Bedienslele

(l) Auf die Bestimmungen des Gemeindeverbondes finden die Bestimmungen des NÖ
Gemeinde-Vertrogsbedienstetengesetzes 1976,1G81.2420, sinngemöß Anwendung.

(2) Soweit die im Abs. I ongeführten Vorschriften nicht ouf Bedienstete des Gemeinde-
verbondes ongewendet werden, können, um den Verbondszweck zu erreichen,
Einzelfollsondervertröge (Werkvertröge) noch den Grundsötzen des bürgerlichen

Rechts obgeschlossen werden. ln diesen Sondervertrögen ist jeweils vozusehen,
doss mit Auflösung des Gemeindeverbondes ouch dos Vertrogsverhöltnis erlischt.

(3) Die Auflösung der Dienstverhöltnisse gemöß Abs. I richtet sich beiAuflösung des
Gemeindeverbondes noch den Bestimmungen des NO Gemeinde-Vertrogsbediens-
tetengesetzes 1976 und noch folgenden Bestimmungen:
Die verbondsongehörigen Gemeinden und dos betroffene Personol sollen sich innerholb von
drei Monoten ob der Auflösung des Gemeindeverbondes über die Begründung eines
Dienstverhöltnisses zu einer der beteiligten Gemeinden einigen.
Kommt eine Einigung nicht zustonde, donn gilt dos zum oufgelösten Gemeindeverbond
bestondene Dienstverhöltnis ols oufgelöst.

(a) Alle mit diesen Moßnohmen verbundenen Kosten sind von den verbondsongehörigen
Gemeinden noch Moßgobe der im $ 10 Abs. 3 lit. o festgesetzten ProzentsöIze zu trogen.

s13
Vermögensrechlliche Ansprüche

(1) Bei Auflösung des Gemeindeverbondes ist dos Vermögen noch Moßgobe der im
$ 10 Abs.3lit. o festgesetzten Prozentsötze oufzuteilen.

(2) Die Kosien der Abwicklung sind vor der Aufteilung in Abzug zu bringen.
(3) Die Abwicklung ist durch den im Zeitpunkt der Auflösung bestehenden Verbondsvorstond

durchzuführen. Der Verbondsvorstond bleibt jedenfolls - soweit es sich um Liquidotion
hondelt - bis zur Beendigung der Abwicklung im Amt.

Erstellt:
Nicole Schinnerl

Freigegeben: Dotum:
Bürgermeister Richord Hogl 03.11 .2022

Version
2

Ziffer:
6lGR 2022-10-27 ö

Seite:
12



)

s14
Hotlung

Für die Verbindlichkeiten des Gemeindeverbondes hoften die verbondsongehörigen
Gemeinden gegenüber dritten Personen im Ausmoß der Kostenoufteilung gemöß $ 10 Abs.3 lit.o.

s15
Ausscheiden ous Gründen wirlschottlicher Unzumulborkeit

(i) Eine verbondsongehörige Gemeinde konn dem Gemeindeverbond ihr Ausscheiden
wegen wirtschoftlicher Unzumutborkeit erklören. Diese Erklörung ist eingehend zu
begründen und entsprechend zu belegen. Beschließt die Verbondsversommlung, diese
Erklörung nicht zur Kenntnis zu nehmen. weil sie der Auffossung ist, doss wirtschoftliche
Unzumutborkeit nicht vorliegt. konn sie, ebenso wie die dos Ausscheiden begehrende
Gemeinde, gemöß S lB NÖ Gemeindeverbondsgeselz die NÖ Londesregierung zu(
Entscheidung onrufen. Dos Ausscheiden wird im Folle der Kenntnisnohme durch die
Verbondsversommlung mit Ablouf des Housholtsjohres wirksom, in dem diese erfolgt, im Folle
der Anrufung der Londesregierung jedoch mit Ablouf des Housholtsjohres, in dem die
Londesregierung eine dem Begehren dieser Gemeinde Rechnung trogende Entscheidung
getroffen hot.

(2) Die ousscheidende Gemeinde hot, wenn sonst nicht onders der Verbondszweck weiterhin
erfüllt werden konn, erforderlichenfolls ihre Rechte om Verbondsvermögen on diesen
obzutreten, Eigentum zu übertrogen, Dienstborkeiien einzuröumen und bei Eintritt von
Schoden Ersotz zu leisten.

(3) Die Gemeinde hoftet jedenfolls für die Verbindlichkeiten des Gemeindeverbondes
zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch Moßgobe der Bestimmungen des $ 14.

s 16

Auflösung des Gemeindeverbondes

(1) Der Gemeindeverbond ist oufzulösen, wenn olle verbondsongehörigen Gemeinden
es verlongen.

s 17

Schlußbeslimmungen

lm Übrigen gellen für diesen Gemeindeobwosserverbond die Bestimmungen des NÖ

Gemeindeverbondsgesetzes. LGBI. 1600, in der jeweils geltenden Fossung, sowie der
Verordnung über dos zulössige Höchstousmoß der Aufwondsentschödigung für Funktionöre
eines Gemeindeverbondes, LGBI. 1600/l , in der jeweils gelienden Fossung.

Diese Sotzung ist gültig ob 01.01 .2023.

Der Gemeinderot möge vollinhotilich den Änderungen der Satzung des GAV Gmoosboch und
der Gültigkeil per 01.01.2023 zusfirnmen.

Dieser Anlrog w'rd einslimmig ongenommen.
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6 GAV Gmoosboch - Mitgliedsbestellung
Der Anderungsvorschlog des sozioldemokrotischen Klubs der Großgemeinde Wullersdorf liegt

dem Gemeinderot vor und sieht im Gemeindeobwosserverbond einen Mondotorwechsel vor.

Anstelle von Herrn GR o.D. Richord Pregler soll Herr GR Horold Weisi bestellt werden.

Der Gemeinderol möge dem Milgliedswechsel im Gemeindeobwosserverbond von Herrn GR

o.D. Richord Pregler on GR Horold Weisi noch Anfrog des sozioldemokrofischen Klubs
zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenomrnen

7 Remise Grund - Bouvergobe
Dem Gemeinderot liegt noch öffentlicher Ausschreibung der Trog-/Deckschicht fÜr den Rodweg
Remise KG Grund, der Vergobevorschlog in der Höhe von <244.767,84 inkl. MwSt. on die Firmo
Held&Froncke Bouges.m.b.H., geprüft von lng. Silberbouer des Londes NÖ, vor.

Der Gemeinderot möge dem Vergobevorschlag, geprüfl von lng. Sr:lberbouer, für die Trog'

/Deckschicht für den Rodweg Remise KG Grund on die Firmo Held&Froncke Bouges.m.b.H. in

der Höhe von € 244.767,84 inkl. MwSl., zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenommen.

8 Kindergorten Wullersdorf - Sonierung der Terrqsse

Dem Gemeinderot liegt dos Angebot der Firmo Linsbouer bzgl. Ersotz für die Holzterrosse im

Kindergorten Wullersdorf in der Höhe von < 6.736,40 exkl. MwSt. vor.

Der Gemeinderol möge dem Angebol der Firmo lrnsbouer in der Höhe von € 6.736,40 exkl.

MwSf. zuslimmen.

Dieser Anirag wi,rd einslimmig ongenomrnen.

9 DEV Moriq Roggendorf - Sonierung Dorfhous

Dem Gemeinderot liegen die Angebote zur Sonierung des Dorfhouses Morio Roggendorf vor

Fo. Brobenetz
Fo. Schüller Bou

Fo. Wotzinger

Erstellt:
Nicole Schinnerl

€23.673,96 inkl. MwSt.
€25.92O,97 inkl. MwSt.
€26.537,88 inkl. MwSt.

Seitens des DEV Morio Roggendorf können Eigenleistungen in Form von Arbeiten und Arbeitszeit
wie folgt beigesteuert werden:

Bezugnehmend ouf den Kostenvoronschlog der Fo Brobenetz:
Zu Punkl I Entfernen von Betonplotten und seitlich logern würde ols Eigenleistung von der
Dorfgemeinschoft erbrocht werden - Koslenpunkt € 576,00
Zu Punkten 2-8 können keine Eigenleistungen erbrocht werden, do hierfür die entsprechenden
Werkzeuge fehlen bzw. die Gewöhrleistung der fertigen Arbeit nicht bestünde.
Zu Punkl 9 Liefern und Verlegen von Betonplotten Exclusiv 50x50cm somt Verfugung. Hier wÜrde
nur die Verlegung und Verfugung in Anspruch genommen werden. do die olten Plotten von
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Punkt 1 gereinigt und für die Verlegung von der Dorfgemeinschoft hergerichtet werden -
Kosfenpunk| co 50% von € 1 .738,00 = € 869,00
Zu Punkt l0 Abschlogen des vernössten lnnenwondputzes und dos Schuttmoteriol entsorgen.
würde ols Eigenleistung von der Dorfgemeinschoft bzw. Feuerwehr eingebrochf werden -
Kosfenpunkf € 334,00
7u Punkt l1 konn keine Eigenleistung erbrocht werden, do hierfür die entsprechenden
Werkzeuge fehlen bzw. die Gewöhrleistung der fertigen Arbeit nicht bestünde

Ergibt somit eine Summe von € 1 .779,OO exkl. MwSt. , €2.134,8O inkl. MwSt.

Der Gemeinderol möge die Sonierung des Dorfhouses Morio Roggendorf on die Firmd Brobenelz
in der Höhe von €23.673,96 inkl. MwSt., unler der Vorousselzung, doss der DEV Morio Roggendort
die oufgelisfefen Eigenleisfungen in der Höhe von €2,134,80 inkl. MwSf. beisfeuerf, zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen

l0 Pforre lmmendorf - Gewährung Zuschuss für Renovierung der Kirche und den
Kirchenplolz

Dieser Togesordnungspunkt wird zurückgestelll.

l l Jugendheim lmmendorf - Elektro-Sonierung

Dieser Togesordnungspunkt wurde von der Togesordnung obgesetzt

g.g.g

g.r9/
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